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1. Grundsätzliche Leitlinien 

Nach dem massiven Shutdown des wirtschaftli-

chen und sozialen Lebens werden derzeit erste, 

noch begrenzte Ansätze eines stufenweisen und 

dabei vor allem auch epidemiologisch vertretba-

ren Wiederhochlaufs umgesetzt. Diese müssen 

nun verstärkt, unterstützt und beschleunigt wer-

den. Dieser Prozess muss sich aus Sicht des 

deutschen Handwerks an folgenden Leitlinien 

orientieren: 

• Vorrang müssen die Berücksichtigung und 

Durchsetzung hygienespezifischer Vorga-

ben zur kontrollierbaren Eindämmung der 

Corona-Pandemie behalten. Unter diesen 

Vorgaben muss gleichzeitig aber auch gel-

ten, dass alle Unternehmen, die die spezi-

fischen Hygiene- und Abstandsregelungen 

realisieren, ungeachtet ihrer Größe, ihres 

Gründungsdatums oder der Branche grund-

sätzlich die Möglichkeit haben, ihre Ge-

schäftstätigkeit wieder aufzunehmen – 

und dies möglichst rasch. Verfügbarkeit 

von und Zugang zu Schutzausrüstung ist 

dafür unverzichtbar. 

• Das Wiederhochfahren wirtschaftlicher und 

sozialer Aktivitäten muss bundesweit und 

damit länderübergreifend möglichst ein-

heitlich ausgestaltet sein. Ein „föderaler 

Flickenteppich“ bei Geschäftsöffnungen, 

Maskenpflicht, Systemrelevanz usw. unter-

miniert nicht zuletzt Transparenz, Verläss-

lichkeit und Akzeptanz bei den hiervon Be-

troffenen. Einheitlichkeit der Corona-spezi-

fischen Regelungen und Verfahren ist aber 

auch auf kommunaler Ebene dringend er-

forderlich. 

• Die öffentliche Verwaltung vor Ort muss 

flächendeckend wieder arbeitsfähig 

sein, damit auch Handwerksunternehmen 

die erforderlichen Genehmigungen, Be-

scheinigungen usw. erhalten können. Das 

betrifft z.B. Zulassungsstellen, Bauämter, 

Straßenverkehrsbehörden, Ordnungs- und 

Gesundheitsämter, Wertstoffhöfe, Verga-

bestellen und Standesämter. Unverzichtbar 

ist zudem eine möglichst zügige Wiederauf-

nahme der Kinderbetreuung und -be-

schulung über die akute Kindernotbetreu-

ung hinaus. Die Reinigungshandwerke sind 

ein wichtiger Lösungspartner bei der Ein-

haltung neuer Hygienestandards. 

• Maßnahmen zur Liquiditätssicherung 

werden zwar absehbar sukzessive zurück-

geführt werden können. Sie bleiben jedoch, 

solange Unternehmen und Bereiche unter 

massiven Corona-bedingten Problemen lei-

den, unverzichtbar und müssen dabei ggf. 

nachjustiert werden. In jedem Fall muss zu-

dem die Wirtschaftsdynamik durch zielge-

richtete Nachfrage- und Investitionsim-

pulsen gestärkt und beschleunigt werden. 

• Jetzt ist keinesfalls die Zeit für zusätzliche 

Belastungen der Unternehmen, sondern für 

substanzielle Entlastungen. Unabdingbar 

sind daher ein Belastungs- und Regulie-

rungsmoratorium ebenso wie die substan-

zielle Rückführung bestehender Regulie-

rungen und sonstiger Belastungselemente. 

• Das Handwerk leistet bei Ausbildung und 

Qualifizierung einen wichtigen Beitrag für 

die Wirtschaft Deutschlands insgesamt. Da-

mit dies auch künftig der Fall sein kann, 

müssen diese bewährte Verfahren und 

Strukturen über die akute Ausnahmesi-

tuation hinweg stabilisiert werden. 
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2. Liquiditätssicherung nach-

justieren! 

Kurzarbeit 

• Die deutlich ausgeweiteten Möglichkeiten 

für die Gewährung von Kurzarbeitergeld 

sind auch im Handwerk ein äußerst wichti-

ger Ansatzpunkt, um Beschäftigung ange-

sichts massiver Corona-bedingter Umsatz-

einbußen zu stabilisieren und Fachkräfte zu 

sichern. Angesichts der aktuell unvermeid-

bar langen Wartezeit zwischen Bewilligung 

und Auszahlung des Kurzarbeitergelds sei-

tens der Arbeitsagenturen sollte zur Liquidi-

tätssicherung der Unternehmen bereits die 

Bewilligung seitens der Kreditinstitute als 

Sicherheit für eine entsprechende Konto-

korrentlinie nutzbar sein. 

• Darüber hinaus regt der ZDH dringend an, 

dass durch eine kurzfristige Änderung von 

§ 19 Abs. 1 Nr. 2 BBiG ausbildende Be-

triebe von der sechswöchigen Fortzah-

lungspflicht der Ausbildungsvergütung be-

freit werden und dadurch Kurzarbeitergeld 

für Auszubildende ab dem ersten Tag er-

möglicht wird. 

• Zudem muss auch die für Minijobs beim 

Kurzarbeitergeld weiterhin bestehende Un-

terstützungslücke passfähig geschlossen 

werden. 

Beitragszahlungen zu den Sozialver-

sicherungen 

• Die erleichterte Stundungsmöglichkeit 

der Sozialversicherungsbeiträge für 

März und April war richtig, um den Betrie-

ben etwas Luft zum Atmen zu verschaffen, 

wird aber nicht ausreichen. Dringend not-

wendig ist nun, die Stundungserleichterun-

gen auch für die Monate Mai und Juni fort-

zusetzen. Dabei sollte auch das Vorrang-

Erfordernis der Ausschöpfung anderer 

Hilfsmaßnahmen großzügig ausgelegt wer-

den: Eine Beitragsstundung darf nicht ver-

wehrt werden, nur weil es noch andere 

staatliche Hilfsmaßnahmen gibt. Die Nach-

zahlung der Beiträge sollte außerdem flexi-

bel und in Raten über einen längeren Zeit-

raum, etwa bis zu 12 Monate – 

entsprechend den betrieblichen Möglichkei-

ten – erfolgen können. 

• Die 2006 eingeführte vorgezogene Fällig-

keit der Sozialversicherungsbeiträge 

muss auf den Prüfstand. Bei einer Abschaf-

fung stünde den Betrieben ein weiteres In-

strument zeitnaher Liquiditätsschonung zur 

Verfügung. 

• Bürokratische Belastungen entstehen den 

Betrieben dadurch, dass die Anträge auf 

Stundung der Sozialbeiträge an die ver-

schiedenen Krankenkassen ihrer Mitarbei-

ter gestellt werden müssen und die Kran-

kenkassen jeweils unterschiedliche Rück-

zahlungstermine für die gestundeten Bei-

träge vorgeben. Dringend notwendig ist 

eine Vereinfachung dieses Verfahrens. 

Sehr zu begrüßen wäre eine Empfehlung 

des GKV-Spitzenverbandes an die Kran-

kenkassen im Hinblick auf einheitliche 

Termine für die Rückzahlung der gestun-

deten Beiträge, und zwar möglichst über 

einen längeren Zeitraum. Langfristig sollten 

grundsätzlich einheitliche Einzugsstellen 

in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung geschaffen werden, damit die Be-

triebe nur noch einen Ansprechpartner auf 

Kassenseite haben. 

• Da die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage 

aufgrund konkreter Corona-Erkrankungen 

und erleichterter „Krankschreibungen per 

Telefon“ zunimmt, fordert der ZDH eine fi-

nanzielle Entlastung der Umlagekassen 

(U1), die bei den Krankenkassen installiert 

sind. In diese Umlagekassen müssen Be-

triebe mit weniger als 30 Beschäftigten ein-

zahlen, um ihre Aufwendungen für die 

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu finan-

zieren. Die durch mehr Krankheitstage be-

dingte Erhöhung der Umlagesätze (in die-

sem Jahr 2020 um geschätzt 0,2/0,3 Bei-

tragssatzpunkte) wird die angespannte 

Wettbewerbssituation der Handwerksbe-

triebe weiter verschlechtern. Zur Stabilisie-

rung der Umlagesätze sollte die Bundesre-

gierung den Umlagekassen einen einmali-

gen Steuerzuschuss gewähren. 
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Zuschüsse und Förderkredite 

• Die Bundessoforthilfen für Betriebe bis 10 

Mitarbeiter wurde in den meisten Bundes-

ländern dahingehend aufgestockt, dass 

auch Betriebe mit mehr als 10 Mitarbeitern 

Zugang zu entsprechenden Zuschüssen er-

halten. Die Bundesländer, die keine ent-

sprechenden Zuschüsse aus Landesmitteln 

bereitstellen, sind dazu aufgefordert, wei-

testgehend bundeseinheitliche Regelungen 

zu erreichen. Diese Einheitlichkeit muss 

dann auch die Staffelung nach Unterneh-

mensgrößen und die jeweilige Zuschuss-

höhe einbeziehen. 

• Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten 

können nicht auf den KfW-Schnellkredit mit 

hundertprozentiger Haftungsfreistellung zu-

rückgreifen. Der ZDH fordert nachdrücklich, 

dass z.B. die Bürgschaftsbanken für diesen 

Adressatenkreis ein Bürgschaftsangebot 

bereitstellen können, das gleichfalls auf ei-

ner hundertprozentigen Haftung beruht. 

• Für Unternehmen aus Wirtschaftsberei-

chen, für die weiterhin strenge Kontakt-

minimierungsvorgaben bestehen – Gast-

ronomie, Veranstaltungsdurchführung und 

Tourismus – sind zusätzliche Unterstützun-

gen erforderlich. Dies betrifft nicht zuletzt 

zahlreiche Unternehmen der Lebensmittel-

handwerke wie auch des Kunsthandwerks, 

aber z.B. auch Frisöre, Kosmetiker, Maß-

schneider und Uhrmacher. Gezielte Zu-

schüsse werden hierfür – da der bisher 

ausgefallene Umsatz so gut wie gar nicht 

nachgeholt werden kann – ein passfähige-

rer Ansatzpunkt sein als weitere Kreditpro-

gramme. 

• Der Erhalt der bewährten, flächendecken-

den und wohnortnahen Versorgungsstruk-

turen unseres Gesundheitswesens für die 

Zeit nach der akuten Krisenbewältigung ist 

in unser aller Interesse. Entsprechende Un-

terstützungsmaßnahmen des GKV-Sys-

tems müssen deshalb grundsätzlich alle 

Leistungserbringer einschließlich der Ge-

sundheitshandwerke einbeziehen. 

Erleichterungen bei Steuerzahlungen 

• Den Betrieben ist kurzfristig die Möglichkeit 

einzuräumen, ihre Umsatzsteuer-

Voranmeldungen vorübergehend viertel-

jährlich abzugeben. Diese Möglichkeit sollte 

optional auf Antrag gewährt werden, um die 

Erstattung von Umsatzsteuer-Guthaben 

nicht zu verzögern.  

• Auch für die Anmeldung der Lohnsteuer 

sollte die Abgabefrist ohne weitere Voraus-

setzungen verlängert werden. Zwar hat das 

Bundesfinanzministerium am 23.04.2020 

verlautbart, dass die Finanzverwaltung auf-

grund der Corona-Krise auf Antrag eine 

Fristverlängerung für die Abgabe von Lohn-

steuer-Anmeldungen von längstens zwei 

Monaten gewährt. Die Fristverlängerung 

kann von Unternehmen aber nur beantragt 

werden, soweit sie selbst oder der mit der 

Lohnbuchhaltung und Lohnsteuer-Anmel-

dung Beauftragte nachweislich unverschul-

det daran gehindert sind, die Lohnsteuer-An-

meldungen pünktlich zu übermitteln.  

Um den Unternehmen jedoch nicht durch 

die Lohnsteuerzahlungen Liquidität zu ent-

ziehen, sollte darüber hinaus ermöglicht 

werden, ohne weitere Voraussetzungen die 

Abgabe der Anmeldungen später zu gestat-

ten.  

• Es muss sichergestellt werden, dass die 

gestundeten Steuern aufgrund großzügi-

ger Ratenvereinbarungen getilgt werden 

können. Die Tilgung muss so bemessen 

werden, dass die Betriebe wirtschaftlich 

nicht überfordert werden und erst nach ei-

ner wirtschaftlichen Erholung beginnt. Es 

darf hierbei zu keiner Zinsbelastung kom-

men. Es muss zwingend ein Fallbeileffekt 

vermieden werden.  

• Nachdem der Bundesfinanzminister verkün-

det hat, kurzfristig eine unbürokratische Ver-

lustverrechnung der geschätzten Verluste 

des Jahres 2020 zu ermöglichen, was eine 

Forderung des Handwerks aufgreift, sollte 

die Norm des § 10d EStG strukturell verbes-

sert und dem veränderten wirtschaftlichen 

Rahmen angepasst werden. Hierzu zählen 

insbesondere, die betragsmäßige Begren-

zung zu streichen und einen Rücktrag auch 

in vor dem letzten Veranlagungszeitraum lie-

gende Jahre zu ermöglichen. 
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• Nach § 7g Abs. 3 EStG müssen in Anspruch 

genommene Investitionsabzugsbeträge, 

die nicht bis zum Ende des dritten auf das 

Wirtschaftsjahr des jeweiligen Abzugs fol-

genden Wirtschaftsjahres nach 7g Absatz 2 

Satz 1 EStG hinzugerechnet wurden, rück-

gängig gemacht werden. Vor dem Hinter-

grund der aktuellen Situation sollte der Zeit-

raum der Inanspruchnahme der Investiti-

onsabzugsbeträge aus Sicht des ZDH we-

nigstens um ein Wirtschaftsjahr verlängert 

werden. 
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3. Impulse für Investitionen und 

Nachfrage! 

Steuerpolitische Investitions- und 

Nachfrageimpulse 

• Für die Stärkung der betrieblichen Investiti-

onsdynamik ist eine deutliche Verbesse-

rung der Abschreibungsbedingungen gebo-

ten. Die typisierten Nutzungsdauern in den 

sog. AfA-Tabellen sind dem technologi-

schen Fortschritt anzupassen und realitäts-

gerecht zu vermindern. Insbesondere ist die 

Wiedereinführung der degressiven AfA 

für bewegliche Wirtschaftsgüter notwen-

dig. Gleichzeitig sollten die Abschreibungs-

bedingungen insbesondere für digitale 

Wirtschaftsgüter verbessert werden, um 

Zukunftsinvestitionen anzuregen. Darüber 

hinaus sollte geprüft werden, ob durch die 

Einführung einer temporären Sonderab-

schreibung gezielt Anreize für betriebliche 

Investitionen geschaffen werden kann. 

Auch ist eine temporäre Streichung der Re-

gelung zu den anschaffungsnahen Her-

stellungskosten in § 6 Abs.1 Nr. 1a EStG 

angezeigt, um so das Bauhandwerk nach-

haltig zu beleben und einen wichtigen Bei-

trag zur Stabilisierung der Wirtschaft zu 

leisten.  

• Die Sofortabschreibung für geringwer-

tige Wirtschaftsgüter ist ein wichtiger 

Baustein zur Entlastung von kleineren und 

mittleren Unternehmen. Sie wirkt sich zu-

gleich positiv auf die Liquidität der Unter-

nehmen aus. Die Betragsobergrenze ist da-

her von derzeit 800 Euro auf 1.000 Euro zu 

erhöhen. Ebenso sollte die Grenze zur Ver-

buchung der Anschaffung als sofortiger 

Aufwand von 250 Euro zur Bürokratieent-

lastung weiter erhöht werden. 

• Ein zeitlich gegrenzter, eigenständigen 

„steuerlichen Corona-Bonus“ sollte den 

privaten Konsum stärken. Dieser Bonus mit 

einem vorgeschlagenen Höchstbetrag von 

12.000 sollte nicht auf haushaltsbezogene 

Leistungen abstellen, um so eine deutlich 

ausgeweitete steuerliche Berücksichtigung 

von Handwerkerleistungen zu ermöglichen. 

• Für besonders vom Shutdown be-

troffene Bereiche, die aufgrund 

weiterbestehender Kontaktminimierungs-

gebote auch bis auf Weiteres in ihren wirt-

schaftlichen Aktivitäten beschränkt bleiben, 

sollte zudem geprüft werden, ob die euro-

parechtlich möglichen Gestaltungs-

spielräume im Bereich der indirekten Be-

steuerung für Entlastungen genutzt wer-

den können.  

• Grundsätzlich ist es zur Stärkung der Unter-

nehmen nach der Krise erforderlich, die Ei-

genkapitalbasis zu stärken. Hierfür muss 

insbesondere die Steuerbelastung der 

Unternehmen in Deutschland von dem 

derzeitigen Höchstniveau auf ein internatio-

nal wettbewerbsfähiges Niveau von maxi-

mal 25 Prozent auf Gesellschaftsebene 

für alle Rechtsformen abzusenken. Der 

Solidaritätszuschlag muss kurzfristig voll-

ständig abgeschafft werden. Ferner bedarf 

es bei den Personengesellschaften einer 

mittelstandsfreundlichen Ausgestaltung der 

Thesaurierungsbesteuerung zur Stärkung 

der Innenfinanzierung, der kurzfristigen 

Umsetzung der bereits angekündigten ver-

besserten Anrechnung der Gewerbe-

steuer auf die Einkommensteuer sowie 

der Reduzierung der Hinzurechungstat-

bestände für Mieten, Zinsen und Pach-

ten bei der Gewerbsteuer. Für GmbHs 

etc. könnte dies durch eine Reduzierung 

des Körperschafsteuersatzes erfolgen, 

die jedoch um eine teilweise Anrechnung 

der Gewerbsteuer ergänzt werden muss. 

Alternativ könnte man die Wiedereinfüh-

rung des Betriebsausgabenabzugs für 

die Gewerbesteuer erwägen. 

• Perspektivisch sollte das deutsche Unter-

nehmensteuerrecht einer Evaluation un-

terzogen werden. Die letzte große Moderni-

sierung ist bereits vor über 10 Jahren er-

folgt. In der Zwischenzeit gab es eine Viel-

zahl von punktuellen Änderungen, deren 

Zusammenspiel und kumulativen Auswir-

kungen einer grundlegenden Analyse be-

dürfen. Aufgrund dieser Ergebnisse sollte 

eine grundlegenden Modernisierung der 

Ertragsbesteuerung erfolgen, die insbe-

sondere eine Reform der Gewerbesteuer 

umfassen muss, deren Existenz in der jetzi-

gen Form vor dem Hintergrund der europä-

ischen Bestrebungen für eine einheitliche 
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Bemessungsgrundlage langfristig nicht zu 

rechtfertigen ist. 

Öffentliche Aufträge 

• Grundsätzlich sollten bei zunächst weiter-

hin oder kaum genutzten Infrastrukturen 

von der Schule über das Rathaus bis zur 

Sporthalle erforderliche Grundreini-

gungs-, Reparatur-, Anpassungs- und 

Sanierungsmaßnahmen zügig in die 

Wege geleitet werden. 

• Auch Investitionen in die Verkehrs- und 

Telekommunikations- sowie Bildungs- 

und Gesundheitsinfrastruktur sollten auf 

allen föderalen Ebenen – dort wo dies sinn-

voll ist – vorgezogen werden. 

• Die zentrale Bedeutung der flächendecken-

den Bereitstellung von digitalen Infra-

strukturen für wirtschaftlichen Aktivitäten 

auch von kleinen und mittelständischen Be-

trieben sowie die Bildungseinrichtungen 

wurde durch die Krise sehr deutlich – 

ebenso wie die bestehenden Defizite. Die 

vorhandenen Lücken müssen im Bereich 

der leitungsgebundenen wie mobilen Infra-

struktur schnellstens geschlossen werden. 

Auch dies setzt wichtige Nachfrageimpulse 

frei. 

• Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen 

sollten für einen begrenzten Zeitraum wirk-

same Maßnahmen zur Beschleunigung 

der Auftragsvergabe ergriffen werden. Ein 

Orientierungspunkt können dabei die wäh-

rend der Finanzmarktkrise umgesetzten 

Maßnahmen sein. Neben möglichen Anhe-

bungen von Wertgrenzen würden Entlas-

tungseffekte auf Seiten der Unternehmen 

vor allem durch eine vorrübergehende und 

bundesweit einheitliche Aussetzung verga-

befremder Aspekte in öffentlichen Aufträ-

gen erzielt, wie etwa Vorgaben über den 

gesetzlichen Mindestlohn hinausgehende 

Lohnuntergrenzen auf Landesebene, lan-

desrechtliche Vorgaben zur Frauenförde-

rung oder Effizienzvorgaben.  

• Die Abschaffung bzw. das Aussetzen 

von Landesvergabegesetzen leistet einen 

wirksamen Beitrag zur Beschleunigung des 

Bauens. Es stellt für die Unternehmen eine 

besondere Erschwernis dar, dass sich 

durch die Landesvergabegesetze die 

vergaberechtlichen Vorschriften von Bun-

desland zu Bundesland unterscheiden. 

Bauunternehmen, die im gesamten Bun-

desgebiet tätig sind, müssen sich notge-

drungen auf 16 verschiedene landesverga-

berechtliche Regime einstellen. In der Kon-

sequenz bedeutet dies vielfache Erschwer-

nisse und Verzögerungen und somit auch 

Verteuerungen, die in landespolitischer 

Verantwortung liegen. 

• Nicht zuletzt müssen in den kommenden 

Monaten alle Kommunen in der Lage sein, 

neue Aufträge zu vergeben. Aktuell unter-

liegen diese vielfach und in anwachsender 

Zahl Haushaltssperren. 

• In jedem Fall muss sichergestellt sein, dass 

das Volumen der öffentlichen Aufträge 

auch mittelfristig hoch bleibt und neue 

Aufträge fortlaufend und zügig ausgeschrie-

ben werden – nur so ist Planungssicherheit 

für die Unternehmen gewährleistet. In 

Rechnung gestellte Leistungen müssen 

durch die öffentlichen Auftraggeber zügig 

beglichen werden. 

Energiepolitik 

• Die anspruchsvollen energie- und effizi-

enzpolitischen Ziele sind gerade auch an-

gesichts der absehbar weiterhin großen Be-

lastungen für Unternehmen und Privathaus-

halte – und dabei auch im gesamteuropäi-

schen Kontext – kritisch auf ihre auch öko-

nomische Tragfähigkeit hin zu überprüfen. 

Die Vorziehung der Überprüfung energiere-

levanter EU-Vorschriften muss die derzei-

tige Gesamtlage in Betracht ziehen und 

mögliche Zielverschärfungen, die auf die 

Mitgliedsstaaten rückwirken und zusätzli-

chen Druck auf kleine und mittlere Unter-

nehmen ausüben würden, nur mit ange-

messener Zurückhaltung in Erwägung zie-

hen. Bei den anstehenden wirtschaftlichen 

Stabilisierungsmaßnahmen ist sicherzu-

stellen, dass hiervon nach Möglichkeit auch 

positive klimapolitische Impulse zu vertret-

baren gesamtwirtschaftlichen Kosten 

und hierbei nicht zuletzt unter dem Primat 

der Technologieoffenheit ausgehen. 
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• Der für 2021 anstehende Einstieg in die 

CO2-Bepreisung darf nur dann tatsächlich 

begonnen werden, wenn die hieraus resul-

tierenden Mehrbelastungen für Unterneh-

men und Privathaushalte in ihrer Gesamt-

summe mittels Reduzierung der Strom-

preise (Umfinanzierung der EEG-Umlage 

sowie ggf. Reduzierung der Stromsteuer 

auf ihren europarechtlichen Mindestsatz) 

kompensiert werden. Dessen ungeachtet 

müssen die Mehrbelastungen von Mittel-

stand und Privathaushalten aus der beson-

deren Ausgleichsregelung im EEG für 

Großverbraucher künftig aus dem öffentli-

chen Budget finanziert werden. 

• Der aktuelle Ausbaudeckel für Photovol-

taik-Anlagen muss zügig aufgehoben wer-

den, damit auch in diesem Bereich neue 

Nachfrageimpulse freigesetzt werden kön-

nen. Verbunden werden sollte dies mit ge-

zielter Unterstützung beim Aufbau dezent-

raler Speicherstrukturen. 

Ergänzung bestehender Förderpro-

gramme 

• Die Corona-Pandemie zeigt die große Be-

deutung regional stabiler Produktions- und 

Versorgungsstrukturen und regionaler 

Wertschöpfungsketten unter Einbindung 

gerade auch von Handwerks- und sonsti-

gen Gewerbeunternehmen. Dies muss in 

den einschlägigen Regionalförderinstru-

menten der beiden Gemeinschaftsaufga-

ben „Agrarstruktur und Küstenschutz“ 

(GAK) einerseits und „Verbesserungen 

der regionalen Wirtschaftsstrukturen“ 

(GRW) andererseits zügig so nachgezeich-

net werden, dass Handwerksunternehmen 

diskriminierungsfrei darin einbezogen sind 

(nicht nur Kleinstunternehmen im Bereich 

der Daseinsvorsorge in der GAK und nicht 

nur Unternehmen, die einen Großteil ihrer 

Wertschöpfung überregional „exportieren“, 

in der GRW). 

• Die Städtebauförderung muss unter dem 

akuten Vorzeichen drohender Unterneh-

mensinsolvenzen (auch) in den Innenstäd-

ten daraufhin ausgerichtet und gestärkt 

werden, Leerstände dort und damit auch 

den Verlust von Nahversorgung und Le-

bensqualität auf ein Minimum zu begrenzen 

und wichtige Impulse für das Wiederaufle-

ben der Innenstädte freizusetzen. 

• Wichtige Impulse kann zudem die zeitnahe 

und zielgerichtete Nutzung von bestehen-

den Programmen für Sanierung öffentli-

cher Bauten/ Städtebauförderung/ Länd-

licher Entwicklung/ Regionalförderung/ 

Energetischer Sanierung/ Innovations-

förderung usw. durch Kommunen freiset-

zen. Wichtig ist aktuell besonders, Kommu-

nen bei der Fördermittelakquise und Pro-

jektvorbereitung zu unterstützen, ggf. über 

Lotsenprogramme, um die schnelle Nut-

zung von Fördermitteln zu unterstützen. 

Betriebsgründungen und -übernah-

men 

• Die Unterstützung von Betriebsgründun-

gen und -übernahmen im Handwerk muss 

fortgeführt und angesichts eines nicht auszu-

schließenden pandemiebedingten Markt-

austritts vieler Handwerksunternehmen ver-

stärkt werden. 

Außenwirtschaft 

• Bereits im Vorjahr hat die Zunahme von 

Handelshemmnissen die deutsche Wirt-

schaft erheblich belastet. Die Corona-Pan-

demie hat zu einem weiteren Anstieg pro-

tektionistischer Maßnahmen geführt. Die 

Politik ist jetzt gefordert, auf neue Zölle und 

weitere Handelsbeschränkungen zu ver-

zichten und dies auch von den anderen EU-

Staaten sowie weiteren Partnerländern zu 

fordern. Auch das Handwerk ist auf stabile 

internationale Lieferketten und die Verfüg-

barkeit von Materialien und Produkten an-

gewiesen. Störungen im Beschaffungswe-

sen beeinträchtigen das Wiederhochfahren 

der Wirtschaft und führen zu höheren Kos-

ten und Preisen, was sich negativ auf die 

Nachfrage seitens der Kunden sowie die 

Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe aus-

wirkt. 

• Die aktuellen Einschränkungen beim 

grenzüberschreitenden Personenver-

kehr in der EU müssen nach der Corona-

Krise umgehend europaweit wieder abge-

baut werden. Die für Grenzpendler derzeit 

weitgehend, mit gewissen 
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Einschränkungen mögliche Ein- und Aus-

reise nach Deutschland sollte baldmög-

lichst wieder uneingeschränkt zugelassen 

werden. Auch für ausländische Subunter-

nehmer, die aufgrund des Fachkräfteman-

gels im deutschen Handwerk in vielen Bran-

chen für den Geschäftsbetrieb unverzicht-

bar sind, muss die Einreise nach Deutsch-

land ohne Quarantäneauflagen wieder er-

möglicht werden. Hierzu sollten an den 

Grenzen Kapazitäten zur Durchführung von 

Schnelltest auf Covod19-Infektionen aufge-

baut werden.  
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4. Entlasten statt belasten! 

Arbeitsrecht 

• Zur Wiedererlangung ihrer Wettbewerbsfä-

higkeit und zum Wiederaufbau von Be-

schäftigung brauchen die Unternehmen ei-

nen hinreichend flexiblen arbeitsrechtlichen 

Regelungsrahmen. Eine etwaige Realisie-

rung der Pläne der Regierungskoalition, die 

bestehenden und bewährten Regelungen 

über die sachgrundlose Befristung von 

Arbeitsverträgen durch die Einführung ei-

ner rechtlich kaum umsetzbaren betriebli-

chen Höchstquote von 2,5% befristeter Ar-

beitsverhältnisse einzuschränken, wäre Gift 

für ein beschäftigungsfreundliches Umfeld. 

• Die bisherigen tagesbezogenen Höchstar-

beitszeiten erweisen sich derzeit für viele 

Unternehmen als Hindernis, ihre betriebli-

chen Anforderungen an die aktuellen Erfor-

dernisse und Gegebenheiten anzupassen. 

Hier muss dringend von der täglichen auf 

eine wöchentliche Definition der Höchstar-

beitszeit übergegangen werden. 

• Zudem sollten im Arbeitszeitrecht Tariföff-

nungsklauseln eingefügt werden, um Ta-

rifpartnern zusätzliche Spielräume für Ar-

beitszeitflexibilisierungen insbesondere bei 

der Gestaltung von Ruhepausen im Rah-

men von Tarifverträgen einzuräumen. 

• Auch ist zu prüfen, ob die arbeitszeitlichen 

Erleichterungen, die mit der jüngst vom 

Bundesarbeitsministerium erlassenen Co-

vid-19-Arbeitszeitrechtsverordung einge-

führt wurden, derzeit aber nur bis Ende Juli 

2020 gelten, über diese Befristung hin-

aus verlängert werden sollten. 

• Positive Beschäftigungseffekte sind aus ei-

ner Anhebung der Verdienstgrenze für 

Minijobs zu erwarten. 

Elektronische Kassen 

• Den Betrieben ist es aufgrund bereits ein-

getretener bzw. absehbar eintretender Li-

quiditätsengpässe unzumutbar, derzeit in 

teure neue Kassensysteme bzw. in die 

Aufrüstung bestehender Systeme zu in-

vestieren. In vielen Betrieben muss darüber 

hinaus eine Implementierung neuer Kassen 

sowie der technischen Schutzeinrichtungen 

vor Ort in bestehende Kassen durch einen 

Techniker des Kassenherstellers mit an-

schließender Einweisung des Betriebsinha-

bers und der Mitarbeiter erfolgen. Das lässt 

sich aufgrund des geltenden Kontaktverbo-

tes aktuell nur unter stark erschwerten Be-

dingungen umsetzen. Bereits jetzt muss zu-

sätzlich auch mit einer eingeschränkten 

Verfügbarkeit von Technikern aufgrund 

krankheitsbedingter Ausfälle im weiteren 

Zeitablauf gerechnet werden. Die derzeit 

bestehende Nichtbeanstandungsregelung 

für die Verwendung von Registrierkassen 

ohne zertifizierte technische Sicherheitsein-

richtung muss daher über den 30. Septem-

ber 2020 hinaus deutlich – etwa um ein Jahr 

bis 30. September 2021 – verlängert wer-

den.  

Kreislaufwirtschaft 

• Der Entwurf zum Kreislaufwirtschaftsge-

setz enthält zahlreiche Verordnungser-

mächtigungen, die bei Umsetzung eine 

enorme bürokratische Belastung für die 

hiervon betroffenen Unternehmen bedin-

gen werden. Das Gesetzgebungsverfahren 

des KrWG sollte nicht ausgesetzt werden, 

die im Gesetz vorgesehenen Kann-Verord-

nungen sollten jedoch bis auf Weiteres ver-

schoben werden.  

• Die Zentrale Stelle Verpackungsregister 

(ZSVR) hat Hersteller, Sachverständige 

und Wirtschaftsprüfer auf die Einhaltung 

der Abgabefrist für die Hinterlegung einer 

Vollständigkeitserklärung bis zum 15. 

Mai 2020 hingewiesen. Die sanktionslose 

Abgabe dieser Vollständigkeitserklärung 

sollte bis zum 15. November 2020 möglich 

sein. 

• Hersteller, öffentlich-rechtliche Entsor-

gungsträger, Vertreiber oder Besitzer müs-

sen nach § 27 Elektrogesetz bis zum 

30.04.2020 eine Mengenmitteilung bei der 

Stiftung Elektro-Altgeräte Register abge-

ben. Letztere hat mitgeteilt, dass die Ab-

gabe sanktionslos bis 31.05.2020 möglich 

sei.  Die Abgabe sollte auch hier sanktions-

los ein halbes Jahr länger, bis zum 

31.10.2020, möglich sein. 
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• Im Rahmen der Umsetzung des Verpa-

ckungsgesetzes sollte es insbesondere 

dem Lebensmittelhandwerk möglich sein, 

breitflächig Serviceverpackungen einzuset-

zen, um die damit verbundenen bürokrati-

schen Entlastung nutzen zu können. Dies 

wäre ein einfach umsetzbarer, aber wir-

kungsvoller Mechanismus. 

Mobilität im Handwerk 

• Jegliche Ausdehnung der Lkw-Maut auch 

unterhalb des Gewichtsbereiches von 7,5 

Tonnen sollte in Zukunft unterbleiben, da 

dies den regional tätigen handwerklichen 

Mittelstand (auf Bundesstraßen, Autobah-

nen und perspektivisch auch auf Landstra-

ßen) massiv belasten würde. Jede damit 

verbundene Verteuerung von Leistungen 

würde außerdem die Nachfrage reduzieren. 

• Für Tandem-Achsen eines Anhängers wird 

die LKW-Maut nicht gemäß den Kfz-Papie-

ren (eine Achse), sondern als zwei Achsen 

abgerechnet. Dies hat schon einige Ord-

nungswidrigkeitsverfahren nach sich gezo-

gen, weil Betriebe die Daten den Kfz-Papie-

ren entnehmen und somit zu wenig Maut 

entrichten. Maßgeblich für die Entrichtung 

der Maut müssen künftig die technischen 

Angaben der Fahrzeugpapiere sein. Hier 

muss seitens des Bundesamtes für Güter-

verkehr entsprechend nachgebessert wer-

den. 

• Das Verfahren zur Einbuchung und Bezah-

lung bei der Mauterhebung ist gerade für 

Handwerksbetriebe, die sehr selten maut-

pflichtige Strecken nutzen, sehr aufwändig: 

Die Anschaffung einer On-Board-Unit lohnt 

sich nicht, so dass jeweils eine strecken-

weise Anmeldung und Bezahlung notwen-

dig ist. Bei Betrieben, die nur minimale Stre-

cken auf Bundesstraßen nutzen, ist zwar 

die finanzielle Belastung gering – der Auf-

wand aber groß. Hier muss zügig über Ver-

einfachungen der Bezahlung und Pauscha-

lisierungen nachzudenken. 

• Die angedachten Reformen im Kfz-Steu-

errecht, die auch im Nutzfahrzeugbereich 

eine stärker an CO2-Ausstoß bzw. Gewicht 

orientierte Besteuerung vorsieht, sollte 

unterbleiben, um eine zusätzliche Belas-

tung des Handwerks zu vermeiden. 

• Nach der zu erwartenden Rücknahme der 

aktuellen pauschalen Aussetzung des 

Sonn- und Feiertagsverbotes sind Ver-

einfachungen und Erleichterungen für 

handwerkliche Verkehre, die nicht dem 

überregionalen Transportwesen angehö-

ren, weiterhin notwendig: So ist die Rege-

lung zu streichen, wonach auch alle leichte-

ren Nutzfahrzeuge in das Sonntagsfahrver-

bot fallen, wenn sie einen (noch so leichten) 

Anhänger hinter sich führen. Zudem sind 

pauschale Ausnahmen für alle handwerkli-

chen Notdienste und dringlichen Baumaß-

nahmen zu schaffen, um aufwändige Ge-

nehmigungsverfahren zu vermeiden. 

• Von der Pflicht zur aufwändigen Berufs-

kraftfahrerqualifikation für die Lenker von 

Fahrzeugen über 3,5 Tonnen (die eigentlich 

für Fahrer im Ferngüter- und Personen-

transport gedacht ist) sind Handwerksbe-

schäftigte zurzeit ausgenommen, solange 

sie nicht hauptsächlich Fahrzeuge führen 

und nur Materialien zur Ausübung ihres Be-

rufes transportieren. In Fällen, wo von 

Handwerksbetrieben selbst hergestellte 

Waren befördert werden, beim Abtransport 

von Abfällen oder bei Rücktransporten aus-

gebauter Altgeräte wird diese Freistellung 

zuweilen in Frage gestellt. Bund und Länder 

sollten in ihren gemeinsamen Interpretatio-

nen eine weite Auslegung zur Freistellung 

des Handwerks festlegen. Auch im Rahmen 

der anstehenden Novelle des Berufskraft-

fahrerrechts sind diese praxisgerechten 

Klarstellungen vorzunehmen und ist jeder 

Ansatz der weiteren Verschärfung (z.B. 

durch die Einführung eine Kilometergrenze 

für die Ausnahme) auszuschließen. 

• Für das Handwerklich bestehen Ausnah-

men von den Anforderungen der Fahrper-

sonalverordnung (Tachographenpflicht) 

im Umkreis von 100 km um den Betriebs-

sitz, wenn Materialien zur Ausübung des 

Berufes transportiert werden. Die Handwer-

kerausnahme wird jedoch in den Regionen 

unterschiedlich und teils zu eng interpre-

tiert. Zukünftig sollte nach Ansicht des 

Handwerks die Ausnahmevorschrift 
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pauschal auf alle Lieferfahrten oder Abho-

lungen von Gegenständen, die im Hand-

werksbetrieb hergestellt, repariert, weiter-

bearbeitet oder die bei der Arbeit als Rest-

produkte anfallen, ausgeweitet werden. Auf 

EU-Ebene sollte das bislang gescheitere 

Vorhaben der Ausweitung der Handwer-

kerausnahme auf 150 km erneut geprüft 

werden. 

Aussetzung/Verschiebung von EU-

Rechtsänderungen 

• Bei der Entsenderichtlinie (EU) 2018/957 

ist im Lichte der extremen Belastungen der 

Unternehmen durch die Corona-Krise ein 

Beharren auf der fristgemäßen Umsetzung 

nicht vertretbar. Wichtig ist aktuell vorran-

gig, dass die wirtschaftlichen Tätigkeiten im 

Binnenmarkt nach Corona möglichst unge-

hindert wieder aufgenommen werden kön-

nen. 

• Diverse Vorhaben im Rahmen der Bestre-

bungen nach einem nachhaltigen Finanz-

wesen werden über neue Berichtspflichten 

und eventuelle Hindernisse bei der Kredit-

anfrage zu zusätzlichen Belastungen für 

KMU führen. Eine Verschiebung der ge-

planten Anwendungsfristen gibt Unterneh-

men mehr Zeit, sich auf die neuen Erforder-

nisse vorzubereiten. 

• Eine Verschiebung der anstehenden Fina-

lisierung von Basel III ist ein substanziel-

ler Beitrag dafür, dass die gerade jetzt er-

forderlichen Spielräume der Kreditinstitute 

für die Mittelstandsfinanzierung nicht durch 

zusätzliche Regulierungsvorgaben weiter 

eingeschränkt werden. 

Betrieblicher Datenschutz 

• Die Bundesregierung hat ergänzend zur 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

nationale Regelungen zur Bestellung eines 

betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

erlassen. Hiernach (§ 38 Abs. 1 Satz 1 Bun-

desdatenschutzgesetz [BDSG]) sind Be-

triebe verpflichtet, einen Datenschutzbeauf-

tragten zu bestellen, „soweit sie mindestens 

20 Personen ständig mit der automatisier-

ten Verarbeitung personenbezogener Da-

ten beschäftigen“. Die Bestellungskriterien 

sind nicht geeignet, das Verhältnis 

zwischen Datenschutzrisiko und Belastung 

der Unternehmen praxisgerecht auszuglei-

chen. Tatsächlich relevant ist, ob die Verar-

beitung von Daten Kerntätigkeit des Be-

triebs ist. Dieses Kriterium ist jedoch bereits 

in der DSGVO geregelt. Nationale Ergän-

zungen der DSGVO, wie sie in obenge-

nannter BDSG-Regelung vorgesehen wer-

den, sind deshalb nicht erforderlich und 

sollten ersatzlos gestrichen werden. 

Beihilferecht 

• Auch in der nahen Zukunft werden die Un-

ternehmen schnelle, unkomplizierte Hilfe 

durch Beratungsleistungen der Betriebs-

berater des Handwerks benötigen. Dies-

bezüglich haben die Auswirkungen der 

Corona-Pandemie bei der geförderten Be-

triebsberatung des Handwerks gezeigt, 

dass die beihilferechtlichen Vorgaben der 

EU im De-minimis-Rahmen zu starr sind 

und nicht den Anforderungen in Krisenzei-

ten genügen. Hier muss sich die Bundesre-

gierung – wie bereits andere Länder – für 

ein temporäres Aussetzen der EU-Beihil-

feregeln stark machen. Es ist nicht nachzu-

vollziehen, dass der bürokratische Aufwand 

bei der Beantragung von kleinteiligen Hilfs-

maßnahmen für die notleidenden KMU-Be-

triebe unverändert verlangt wird, während 

Großunternehmen vergleichsweise 

schnelle Unterstützung in Millionenhöhe er-

halten. Für die aktuelle Phase sind schnelle 

und praxisnahe Entscheidungen für eine 

Vereinfachung des Förderverfahrens er-

forderlich. Insgesamt ist zu überlegen, ob 

solche Kleinstbeträge nicht generell beihil-

ferechtlich freigestellt werden sollten. 

Baurecht 

• Zurzeit ist eine Novelle von Baugesetz-

buch und Baunutzungsverordnung ge-

plant. Noch stärker als ohnehin intendiert 

sollte die gezielte Stärkung des Gewerbes 

in den inneren Ortslagen und die Nutzungs-

mischung im Sinne der Schaffung resilien-

ter örtlicher Strukturen, deren Bedeutung 

sich in der aktuellen Krise deutlich gezeigt 

hat, in den Fokus gerückt werden. 

• Zu Vereinfachung von Bauantrags- und Ge-

nehmigungsprozessen für kleinere 
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Bauprojekte sollte die „kleine Bauvorlage-

berechtigung“, die zurzeit erfolgreich in 

acht Bundesländern gilt, in allen Bundes-

ländern eingeführt wird.  Über die kleine 

Bauvorlageberechtigung bieten die Lan-

desbauordnungen in der Mehrzahl der 

westdeutschen Bundesländer und in Berlin 

für Ein- und Zweifamilienhäuser und klei-

nere gewerbliche Bauten die Option, dass 

auch bestimmte Handwerksmeister des 

Bauhauptgewerbes vorlageberechtigt (und 

damit auch Entwurfsverfasser) für den Bau-

antrag sein können. 

• Planungs- und Genehmigungsverfahren 

im Baubereich müssen substanziell verein-

facht und dabei insbesondere auch be-

schleunigt werden.  

• Wo immer möglich sollten an die Stelle bis-

heriger Genehmigungspflichten Anzeige-

pflichten mit Genehmigungsfiktion treten, 

sofern die zuständige öffentliche Stelle 

nicht innerhalb einer bestimmten Frist Ein-

wände erhebt. 

Über die voranstehenden Handlungsnotwendig-

keiten hinaus wird ausdrücklich auf die Aktuellen 

Vorschläge des Handwerks zur Entflechtung des 

Paragrafendschungels verwiesen. 

  

https://www.zdh.de/fileadmin/user_upload/themen/Recht/Buerokratieabbau/Vorschlaege_ZDH_Buerokratieabbau.pdf
https://www.zdh.de/fileadmin/user_upload/themen/Recht/Buerokratieabbau/Vorschlaege_ZDH_Buerokratieabbau.pdf
https://www.zdh.de/fileadmin/user_upload/themen/Recht/Buerokratieabbau/Vorschlaege_ZDH_Buerokratieabbau.pdf
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5. Ausbildung und Qualifizie-

rung stabilisieren! 

Ausbildungszuschuss 

Der Mittelstand und insbesondere die Betriebe 

des Handwerks tragen ganz maßgeblich die 

Ausbildung in diesem Land. Sie bilden in Summe 

über den eigenen Bedarf hinaus aus, wovon 

auch andere Wirtschaftszweige erheblich profi-

tieren. So sichern sie die Fachkräfteversorgung 

und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts 

Deutschland für die Zukunft. 

• Die aktuelle, Corona-bedingte Situation 

stellt diese Leistung vor immense Heraus-

forderungen. Viele Betriebe sehen ihren 

Ausbildungsbeitrag und ihr Engagement in 

Ausbildung massiv gefährdet. Dramatische 

Umsatz- und Auftragseinbrüche sind in vie-

len Bereichen zu verzeichnen, ernsthafte 

Liquiditätsengpässe und erhebliche Unsi-

cherheiten mit Blick auf die weitere Entwick-

lung prägen die Situation in den Betrieben. 

In dieser Situation muss alles getan wer-

den, die Ausbildungsleistung gerades des 

Handwerks als Kern des Mittelstands nicht 

zu gefährden. Werden jetzt nicht die Wei-

chen gestellt, trifft dies die nachrückende 

Fachkräftegeneration und die Betriebe un-

mittelbar, entstehende Lücken könnten zeit-

nah nicht geschlossen werden. Die Ausbil-

dungsleistung der Betriebe muss stabilisiert 

und anerkannt werden. Gerade jetzt! 

Deshalb erhalten Ausbildungsbetriebe 

im Ausbildungsjahr 2020/21 durch einen 

Ausbildungszuschuss als Einmalzah-

lung die dringend benötigte finanzielle 

Unterstützung, um das Ausbildungsenga-

gement auf hohem Niveau sichern zu kön-

nen. Die Höhe dieses einmaligen Zuschus-

ses entspricht 75 Prozent der durch-

schnittlich geleisteten tariflichen oder 

Mindestausbildungsvergütung über ei-

nen Zeitraum von drei Monaten. 

Berufsbildungsstätten des Hand-

werks 

Zugleich ist unabdingbar, in der Durchführung 

der beruflichen Bildung zügig zur Normalität zu-

rückzukehren, ausgefallene Lehrgänge nachho-

len und Prüfungen durchführen zu können. Die 

anstehende Wiederaufnahme des Lehrbetriebs 

in den handwerklichen Bildungsstätten wird 

von den Handwerksorganisationen verantwor-

tungsvoll und mit der notwendigen Sorgfalt im 

Hinblick auf Gesundheitsschutz und Abstands-

regelungen für Lehrende und Teilnehmende an-

gegangen. 

Dabei sind auch sie auf Unterstützung angewie-

sen. Dies gilt zum einen im Hinblick auf ein be-

reits zugesichertes hohes Maß an Flexibilitäten 

bei der Umsetzung, zum anderen aber auch auf 

finanzielle Unterstützung. Denn die Bildungs-

stätten hatten in der Zeit der verordneten Schlie-

ßung nicht nur erhebliche Einnahmeausfälle zu 

verkraften, die viele Einrichtungen und Träger 

bereits in Liquiditätsschwierigkeiten gebracht 

haben. Vielmehr stehen sie bei der Wiederauf-

nahme des Lehrbetriebs und der anstehenden 

Prüfungsmaßnahmen vor großen Herausforde-

rungen – sowohl organisatorisch, personell als 

auch nicht zuletzt finanziell. Denn es ist abseh-

bar, dass für eine längere Zeit kein „Normalbe-

trieb“ wie vor der Corona-Krise möglich sein 

wird:  

• Die notwendigen Hygienestandards und 

Abstandsregelungen werden es vielfach 

nicht erlauben, die Lehrgänge der überbe-

trieblichen Lehrlingsunterweisung (ÜLU) in 

der regulären Gruppengröße durchzufüh-

ren.  Eine Reduzierung der Gruppengrößen 

führt bei gleichen Einnahmen je Teilnehmer 

zu einem deutlich erhöhten Kostenauf-

wand. Hier ist eine Anpassung der Zu-

schüsse von Bund und Ländern erforder-

lich. 

• Im Hinblick auf die überbetriebliche Lehr-

lingsunterweisung wäre es hilfreich, wenn 

Grundstufenkurse bis 2021 auch im 2. Lehr-

jahr durchgeführt werden dürfen. 

• Für Auszubildende, die nach der Krise 

ihre Ausbildung nicht in ihrem Betrieb 

fortsetzen können, muss durch eine ent-

sprechende finanzielle Förderung 
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sichergestellt werden, dass eine Teilnahme 

an der ÜLU, dem Berufsschulunterricht und 

den Prüfungen möglich ist.  

• Notwendige zusätzliche Qualifizierungen 

von Auszubildenden ohne Lehrbetrieb in 

den Berufsbildungszentren des Hand-

werks erfordern zusätzliche finanzielle Un-

terstützungen von Bund und Ländern. 

• Auch bei der Meistervorbereitung ist ab-

sehbar, dass zusätzliche Kosten entstehen, 

um die begonnen Maßnahmen nach Wie-

deraufnahme erfolgreich beenden und zu-

dem neue Kurse durchführen zu können 

(Gruppenteilung, zusätzliche Dozenten, 

Vermittlung von Lernanteilen online). Auch 

hier sind zusätzliche Unterstützungen von 

Bund und Ländern erforderlich, um diese 

nicht auf die Teilnehmer umlegen zu müs-

sen. 

• Im Zusammenhang mit dem Prüfungswe-

sen ist zu berücksichtigen, dass die Bil-

dungszentren die räumlichen Ressourcen 

(z.B. Werkstätten) zur Durchführung von 

Gesellen- und Meisterprüfungen zur Verfü-

gung stellen und deshalb eine wichtige 

Rolle im Prüfungswesen des Handwerks 

spielen. Sie sind von den Gesundheitsbe-

hörden in den Ländern bei ihren Maßnah-

men zum Gesundheitsschutz aller Prü-

fungsbeteiligten zu unterstützen. 

• Vielfach wird es nicht möglich sein, die für 

das Schuljahr 2019/20 geplanten Maßnah-

men der Berufsorientierung komplett 

durchzuführen. Hieraus entsteht eine er-

hebliche Lücke bei der Entscheidungsfin-

dung zur Berufswahl. Die Kultusministerien 

der Länder sollten Möglichkeiten schaffen, 

ausgefallene Kurse auch im kommenden 

Schuljahr, im 2. Halbjahr 2020, über Unter-

richtseinheiten zur Berufsorientierung ein-

binden zu können.  

• Bezogen auf die Auswirkungen einer gerin-

geren Auslastung der Bildungsstätten in 

den Schließungs- bzw. Übergangszeiten 

muss über die Bundes- und Landespolitik 

sichergestellt werden, dass die 75%-Aus-

lastungsquote als Voraussetzung der inves-

tiven Förderung in betroffenen Fällen unter-

schritten werden kann. 

• Die Schließung der handwerklichen Bil-

dungszentren während der Corona-Krise 

hat deutlich gemacht, dass die Entwick-

lung digitaler Lernformate und die dafür 

erforderliche Infrastruktur einschließlich 

der erforderlichen Qualifizierung des 

Lehrpersonals vorangetrieben werden 

müssen. Hierbei müssen die Bildungszen-

tren unterstützt werden. 

./. 

 

 

 


